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8808 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

über den Beschluss des Nationalrates vom 16. Oktober 2012 betreffend Protokoll zur 
Änderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten 
Mexikanischen Staaten über kulturellen Austausch 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates trägt dem Umstand Rechnung, dass es für den weiteren 
Ausbau der Zusammenarbeit im Kulturbereich zwischen Österreich und Mexiko, insbesondere auch im 
Ausstellungsbereich, einer Stärkung der Rechtssicherheit im Zusammenhang mit Kulturgüterleihen 
bedarf. 
Durch das gegenständlichen Protokoll wird daher das Kulturabkommen aus 1975 um einen Zusatzartikel 
ergänzt, welcher die Eckpunkte (Immunitätsgarantien, Rückgabeverpflichtung und Zuständigkeit des 
Internationalen Gerichtshofs) eines künftigen, noch zu verhandelnden völkerrechtlichen 
Rahmenabkommens über den gegenseitigen befristeten Leihverkehr von Kulturgütern festlegt. 
Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend.  
Da auch Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, ist eine 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG erforderlich. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden Staatsvertrages die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 3 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 30. Oktober 2012 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Elisabeth Greiderer. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Monika Mühlwerth und Stefan Schennach. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Elisabeth Greiderer gewählt. 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 30. Oktober 2012 
teils mit Stimmenmehrheit, teils mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, 
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Wien, 2012 10 30  

 Elisabeth Greiderer Günther Köberl 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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